
 

 

Markt Ammerndorf 
 

 

 

 

Bekanntmachung 

 

Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die 

Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der 2. Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art.47 Abs.3 GO, Art34 

Abs.1 KommZG. 

 

 

 

 

Am Donnerstag, dem 08.10.2020 Beginn um 18:30 Uhr 
 

findet im  

 

Rathaus, Cadolzburger Str. 3, 90614 Ammerndorf 
 

eine außerordentliche Sitzung des Friedhofs-Ausschusses statt. 
 

Hierzu lade ich Sie ein.  

 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil: 

1. Anfrage der SPD-Fraktion 

2. 10. Änderungssatzung der Friedhofs- und Bestattungssatzung 

3. 1. Änderung der Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang 

stehende Amtshandlungen (Friedhofsgebührensatzung) 

 

 

Nichtöffentlicher Teil: 

 

 

 

 

Müller 

Zweiter Bürgermeister 


